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schütztes Werk geschaffen hat. Damit ergeben sich die Rechte 
und Pflichten der Prozeßparteien aus § 20 URG. Deshalb hät
ten nach § 20 Abs. 1 URG die beiderseitigen Befugnisse und 
Pflichten bei der Ausübung des für die Klägerin entstandenen 
Urheberrechts im Arbeitsvertrag geregelt werden-müssen. Dies 
ist ausweislich des Arbeitsvertrags nicht geschehen, so daß 
sich die Rechte und Pflichten der Beteiligten unmittelbar aus 
§ 20 Abs. 2 und 3 URG ergeben.

Nach § 20 Abs. 2 URG kann der Betrieb, ohne die Zustim
mung des Urhebers einholen zu müssen, die in Erfüllung ar
beitsrechtlicher Verpflichtungen geschaffenen urheberrechtlich 
geschützten Werke zu solchen Zwecken benutzen, die unmit
telbar der Lösung eigener Aufgaben dienen.

Dieser Rahmen ist von der Verklagten nicht überschritten 
worden. Sie hat nicht nur die Aufgabe, ihre musealen Be
stände zu pflegen und wissenschaftlich zu bearbeiten, sondern 
sie hat auch bei den Bürgern das Verständnis für Kunstwerke 
zu wecken und soll diese mit den Erzeugnissen der Weltkul
tur vertraut machen. Deshalb wendet sie sich differenziert 
nach Zielgruppen an potentielle Museumsbesucher, gerade 
diesem Anliegen aber dient das Werk der Klägerin, mit dem 
besonders Eltern von Kindern im Vorschulalter angesprochen 
werden. Die Benutzung des Werkes stellt demnach keine 
Überschreitung der betrieblichen Aufgaben dar.

Dem Urheber eines in Erfüllung arbeitsrechtlicher Ver
pflichtungen geschaffenen Werkes steht gemäß § 20 Abs. 3 
URG ein Vergütungsanspruch zu, soweit aus dem Arbeits
vertrag oder dem sonst erkennbaren Willen der Vertrags
partner nichts anderes entnommen werden kann. Da der Ar
beitsvertrag keine entsprechende Regelung enthält, war zu 
prüfen, ob dem erkennbaren Willen beider Partner des Ar
beitsrechtsverhältnisses zu entnehmen ist, daß ein Vergütungs
anspruch ausgeschlossen sein soll. Das könnte nur dann der 
Fall sein, wenn ein solcher Wille beider Partner durch Ab
sprachen oder übereinstimmendes Verhalten zum Ausdruck 
gekommen wäre. Da es dafür keinerlei Anhaltspunkte gibt, 
steht der Klägerin ein Vergütungsanspruch nach § 20 Abs. 3 
URG zu. (wird ausgeführt)

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der 
erkennende Senat von seinem Rechtsstandpunkt in der Ent
scheidung vom 10. März 1980 - 4 BZP 29/79 - (NJ 1981, Heft 12, 
S. 572), wonach generell ein Vergütungsanspruch immer dann 
ausgeschlossen ist, wenn das geschaffen^ Werk ausschließ
lich in Erfüllung arbeitsrechtlicher Verpflichtungen entstan
den ist, abgeht, weil dieser Standpunkt nicht mit § 20 Abs. 3 
URG übereinstimmt.

Zu 2: Im vorliegenden Fall kann die Honorarordnung Ver
lagswesen vom 19. Mai 1971 nicht Grundlage der Berechnung 
der Vergütungshöhe sein, weil sie nach § 1 nur für freie und 
nebenberufliche Tätigkeit, nicht aber für die Schaffung von 
urheberrechtlich geschützten Werken im Arbeitsrechtsverhält
nis gilt. Da andere normative Regeln für diesen Fall nicht vor
handen sind, ist die Vergütungshöhe unter Beachtung aller 
Umstände zu bemessen, die bei der Schaffung des Werkes 
wirksam geworden sind. So ist zu beachten, ob das Werk vor
wiegend innerhalb oder außerhalb der. gesetzlichen Arbeits
zeit geschaffen wurde, es ist der Schwierigkeitsgrad zu be
rücksichtigen, und auch besondere Hilfen des Betriebes bei 
der Schaffung des Werkes können nicht außer Betracht blei
ben.

Die Verklagte hat die fotografischen Aufnahmen der ver
wendeten Kunstwerke zur Verfügung gestellt, und die Klä
gerin hat nach eigenen Angaben etwa 200 Stunden außerhalb 
der Arbeitszeit am Werk gearbeitet; dem hat der Betrieb nicht 
widersprochen.

Bei dieser Sachlage hält es der Senat für zulässig, die Ho
norarsätze aus der Honorarordnung Verlagswesen in der 
Weise zu Vergleichszwecken heranzuziehen, daß die Hono
rarsätze aus der Honorarordnung in Höhe der Hälfte der 
Obergrenze die Orientierung für die Autorenvergütung ge
ben.

(Es folgen Ausführungen über die Höhe dieser Vergütung.)
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